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unb jroar mit 3n>etbrittel§majorität ber Sftitglieber. ®ie
SRitglieber gaften fofibarifdE) für bie 33erbinbltcgfeiten beS

©pnbifateS gegenüber ber Kantonalbanf, febocg ber einjelne
nur bis su majimal 50 % über feine eigene ©cgulb an
baS ©pnbifat. ®er non einem ©tpbifat gemachte ©e=
roinn foil su IReferoefteüungen unb fpäter sur ©rmägigung
ber DarlegenSbebingungen bienen. Ülnfprücge auf bie iRe*

feroe gaben bie SRitglteber nicgt; bie iReferoen fmb im
©rlöfcgungSfatle ber ©enoffenfcgaft für gemeinnützige
3roecfe im fjntereffe non fpanbroerf unb ©eroerbe p
nerroenben. '

Sei jebem ©pnbifat foil baS SRajimum beS einem
jeben SRitgliebe p geroägrenben KrebiteS fixiert fein. 9tacg
bet £>öge ber Krebitbeträqe mären oerfcgteOene ©pnbifate
p grünben. derjenige, ber 5000 ffranfen Krebit braucht,
bat ficb alfo bem ©tpbifat ber ffünftaufenber, berjenige,
ber 10,000 ffranfen braucht, bem 3egntaufenber=©i)nbifat
ansufcgllegen.

RBewt man überzeugt ift, bag bie bier angebeutete
gorm geeignet märe, ben 3roecî, ber bamit angeftrebt
roirb, p erreichen, fönnte man oielleicbt fo meit gegen,
bag man ber Kantonalbanf gerabep eine ißerpflicgtung
pr ©rünbung folcger ©enoffenfcgaften auferlegt in ber
SBeife, bag j. 53. jroanjig Krebitfudgenbe baS iRecgt batten,
non ber Kantonalbanf bie Konftituierung eineS ©pnbi»
fatPS p nerlangen. ®er Kantonalbanf mügte babei bas
IRecgt gegeben roerben, einzelne ber îetlnegmer mie ancg
fpätere Kanbibaten ber IJRitgliebfcgaft prüdtproeifen unb
ferner über bte S!Ra;rimalgöge beS einem ÜRitgltebe p
geroägrenben KrebiteS p entfcgeiben. ®a$ iRefurSrecgt
fönnte immergin ber ber Kantonalbanf oorgefcgten 53e»

görbe pgefproihen werben.
®as in gtogen 3ü0en bie 3bee. ©ie foüte nicgt unburcg»

fügtbar fein. ®ie Kantonalbanfen roerben baDurcg ihrer
Aufgabe ben Steinen gegenüber gerecgt roerben. Qgt
SRififo roäre offenbar, roenn bie nötigen Kanteten geroagrt
roürben, nidgt fegr grog, ba bie ©enoffenfcgafter eine

qegenfeitige Kontrolle üben mürben. ®te facgmännifcge
ißerroaltung ber Kantonalbanfen roürbe bie Krebitbe»
fcgaffung In ber mögltcgft billigen Sßeife geftatten.

Söont rgetntfcgen fpoljmarft. ffn raugen fübbeutfcgen
Srettern ift allgemein ber 93ebarf nur gering. @3 gat
nicgt nur baS Saugeroerbe roeit fcgroäcgeren Serbraucg
als fonft, aucg für bie Qnbuftrie gtli bteS. Die bislang
über ben regelmägigen Umfang nicgt gtnauSragenben
SBorräte roerben allmäglidg bocg umfaffenbet unb oer.
fehlen nicgt, bie ïlRarftfiimmung p beeinfluffen. @S

fann bager aucg nicgt roeiter auffallen, roenn man neuer»
bingS etroaS billigere Angebote fab. 2Ba8 befonberS be=

merfenSroert erfcgetnt, ift, bag felbft baS Angebot in
breiter 2Bare etroaS bringticger rourbe. ©cgmale 2ßare
gab inbeS aucg neuerbingS, roie bisger, ben ifluSfcglag
im Angebot. Diefe in grögeren Soften unterpbrtngen,
roar befonberS fdgroierig, roenn eS ftcg nic^t um X-2Bare
ganbelte, roelcge bie Setonbaugefcgäfte jtemlicg gut ab»

nagmen. Die greife seigen für fcgmale 3lu3fcgugbretter
unoetfennbar SRattgeit. 2lucg bie guten fcgmalen Sretter
liegen nicgt megr fo feft im Sßert, nacgbem bie füb=
beutfegen ©obelroerfe btefe ©orte neuerbingS nicgt megr
fo ftarf roie bisger cerlangten. Der mattere 3"9 getjt
aber feinesroegs oon ber ©ägeroarengerftetlung aus, benn
bie erfte .fpanb gätt immer nocg an igren bisgetigen
Çorberungen feft, allerbingê mit bem SrgebniS, bag ba»

bureg ber Serfauf nollftänbig ins ©todfen geriet. 2lm
3Jiarfte für gefdgnittene§ ïannen-- unb gnegtenfantgotj
ift nocg feine Sefferung eingetreten. 23om ©cgroarjroalb

Deutzer Dieselmotoren

Liegende Ausfühiuos von IX PS an
Einfacher und billiger als stehende Dieselmotoren

Vorteilhafteste Betriebsmotoren
für Industrie und Gewerbe 43;

Billige Zweitaktrofaölmotoren
Deutzer Gas - Benzin - Petrol » Klotoren

in anerkannt unübertroffener Ausführung
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mürben neuerbingS roieberum Angebote in regelmägigen
9lbmeffungen 31t 42—43 SJlf. baS frei ©dgiff
Köln—Duisburg, oorgelegl. ®lefen greifen gegenüber
gält e§ für bte ©ägemügien fRgetntanbg unb 3Beftfalen§
äugerft fegroer, ben fRunbgoljpreifen angeineffene ©rlöfe
für ba§ 53augol3 3U erjielen. ®er ®erfegr am rgeinifdgen
unb roeftfälifegen f3obelgol3marft gatte nur mittelmägigen
Umfang. 3ln ben (floggo^märften beê IRgeinS mar ber
Serfegr rugig. 9Ute 5ßare roirb faum megr angeboten.
®ie neuen ^loggölser roerben roogt etroaS göger beroertet
al3 alte, allein bie ©rlöfe ftegen gans unb gar nicgt im
©inflang mit ben ©rftegungépreifen ber iHogroare im
äßalb. S3ei ben jüngften Übergängen fonnten für neue
SReggölser 64—64Va ^Sfq. für ben rgeinifegen Kubiffug,
Sßaffermag, frei ÜRittelrgein, ersielt roerben.

iPer$<Dfetoe$.
®ie spanûroerfernerelne Siigelfliig nnb SRiiegöau»

fegaegen t'öern) finb befirebt, eine ^anbroerferfdgute
ins lieben su rufen, roelcge oon ben Segrlingen beiber
Drlfcgaften befndgt roürbe. ©ie ftetlen an bte ©emeinben
bas ©efueg, igre 5Jeftrebungen bureg einen jägrticgen iöei»

trag s" unterftügen. ®te ©inroognergemeinbeoerfamm»
lung oon Sügelflüg gat baS SSorgaben beS .fpanbroerfer»
oerelnS begrügt unb einftimmig befcgloffen, an bie Koften
berfïianbroerferfcgule einen entfprecgenben53eitrag su letften.

Kampf gegen bte Steuerung in Der ©(groeij. 3m
£tnblicf auf bie beoorftegenbe ©rneuerung ber ^anbelS»
oerträge gaben ber SSerbanb fegroetjer. Konfumoereine,
ber fegroeiserifege ©eroerffcgaftSbunb unb ber ©egroeiser
Slrbeiterbunb fieg s" etnem 3tu'iatiofomitee sufantmen»
gefcgloffen, baS bie 93ilbung einer fegroeiserifegen Siga
Sur tßerbilligung ber SebenSgaltung anftrebt.

®ie neue Siga foil fidg nicgt nur gegen bie SebenS»

mittelsölle roenben, fonbern gegen alle 35Ue. bie bie SebenS»

galtung oerteuern nnb ben Import erfdgroeren. ©S ganbelt
fteg um bie ©egaffung einer bauetnben iBereinignng.

mr. I? S»«Mr. >«y»»rlz. .-gr»«»« „»Inneivlarl')

und zwar mit Zwetdrittelsmajorität der Mitglieder. Die
Mitglieder haften solidarisch für die Verbindlichkeiten des
Syndikates gegenüber der Kantonalbank, jedoch der einzelne
nur bis zu maximal 5V °/o über seine eigene Schuld an
das Syndikat. Der von einem Syndikat gemachte Ge-
winn soll zu Reservestellungen und später zur Ermäßigung
der Darlehensbedingungen dienen. Ansprüche aus die Re-
serve haben die Mitglieder nicht: die Reserven sind im
Erlöschungssalle der Genossenschaft für gemeinnützige
Zwecke im Interesse von Handwerk und Gewerbe zu
verwenden. '

Bei jedem Syndikat soll das Maximum des einem
jeden Mitgliede zu gewährenden Kredites fixiert sein. Nach
der Höhe der Kreditbeträqe wären verschtevene Syndikate
zu gründen. Derjenige, der 5006 Franken Kredit braucht,
hat sich also dem Syndikat der Fünftausender, derjenige,
der 10,000 Franken braucht, dem Zehntausender-Syndikat
anzuschließen.

Wenn man überzeugt ist, daß die hier angedeutete
Form geeignet wäre, den Zweck, der damit angestrebt
wird, zu erreichen, könnte man vielleicht so weit gehen,
daß man der Kantonalbank geradezu eme Verpflichtung
zur Gründung solcher Genossenschaften auferlegt in der
Weise, daß z. B. zwanzig Kreditsuchende das Recht hätten,
von der Kantonalbank die Konstituierung eines Syndi-
kates zu verlangen. Der Kantonalbank müßte dabei das
Recht gegeben werden, einzelne der Teilnehmer wie auch
spätere Kandidaten der Mitgliedschaft zurückzuweisen und
ferner über die Maximalhöhe des einem Mitgliede zu
gewährenden Kredites zu entscheiden. Das Rekursrecht
könnte immerhin der der Kantonalbank vorgesetzten Be-
hörde zugesprochen werden.

Das in großen Zügen die Idee. Sie sollte nicht undurch-
führbar sein Die Kantonalbanken werden dadurch ibrer
Aufgabe den Kleinen gegenüber gerecht werden. Ihr
Risiko wäre offenbar, wenn die nötigen Kautelen gewahrt
würden, nicht sehr groß, da die Genossenschafter eine
gegenseitige Kontrolle üben würden. Die fachmännische
Verwaltung der Kantonalbanken würde die Kredilbe-
schaffung in der möglichst billigen Weise gestatten.

Holz-Marttvertchte.
Vom rheinischen Holzmarkt. In rauhen süddeutschen

Brettern ist allgemein der Bedarf nur gering. Es hat
nicht nur das Baugewerbe weit schwächeren Verbrauch
als sonst, auch für die Industrie gilc dies. Die bislang
über den regelmäßigen Umfang nicht hinausragenden
Vorräte werden allmählich doch umfassender und ver>
feblen nicht, die Marktstimmung zu beeinflussen. Es
kann daher auch nicht weiter auffallen, wenn man neuer-
dings etwas billigere Angebote sah. Was besonders be-

merkenswert erscheint, ist, daß selbst das Angebot in
breiter Ware etwas dringlicher wurde. Schmale Ware
gab indes auch neuerdings, wie bisher, den Ausschlag
im Angebot. Diese in größeren Posten unterzubringen,
war besonders schwierig, wenn es sich nicht um X-Ware
handelte, welche die Betonbaugeschäfte ziemlich gut ab-
nahmen. Die Preise zeigen für schmale Ausschußbretter
unverkennbar Mattheit. Auch die guten schmalen Bretter
liegen nicht mehr so fest im Wert, nachdem die süd-
deutschen Hobelwerke diese Sorte neuerdings nicht mehr
so stark wie bisher verlangten. Der mattere Zug geht
aber keineswegs von der Sägewarenherftellung aus, denn
die erste Hand hält immer noch an ihren bisherigen
Forderungen fest, allerdings mit dem Ergebnis, daß da-
durch der Verkauf vollständig ins Stocken geriet. Am
Markte für geschnittenes Tannen- und Fichtenkantholz
ist noch keine Besserung eingetreten. Vom Schwarzwald
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wurden neuerdings wiederum Angebote in regelmäßigen
Abmessungen zu 42—46 Mk. das Festmeter, frei Schiff
Köln—Duisburg, vorgelegt. Diesen Preisen gegenüber
hält es für die Sägemühlen Rheinlands und Westfalens
äußerst schwer, den Rundholzpreisen angemessene Erlöse
für das Bauholz zu erzielen. Der Verkehr am rheinischen
und westfälischen Hobelholzmgrkt hatte nur mittelmäßigen
Umfang. An den Floßholzmärkten des Rheins war der
Verkehr ruhig. Alte Ware wird kaum mehr angeboten.
Die neuen Floßhölzer werden wohl etwas höher bewertet
als alte, allein die Erlöse stehen ganz und gar nicht im
Einklang mit den Erstehungspreisen der Rohware im
Wald. Bei den jüngsten Übergängen konnten für neue
Meßhölzer 64—64V- Pfg. für den rheinischen Kubikfuß,
Wassermaß, frei Mittelrhetn, erzielt werden.

MttGieàeZ.
Die Handwerkervereine Liitzelstiih und Riiegsau-

schachen (Bern) sind bestrebt, eine Handwerkerschule
ins Leben zu rufen, welche von den Lehrlingen beider
Ortschaften besucht würde. Sie stellen an die Gemeinden
das Gesuch, ihre Bestrebungen durch einen jährlichen Bei-
trag zu unterstützen. Die Einwohnergemeindeoersamm-
lung von Lützelflüh hat das Vorhaben des Handwerker-
Vereins begrüßt und einstimmig beschlossen, an die Kosten
derHandwerkerschule einen entsprechendenBeitrag zu leisten.

Kamps gegen die Teuerung in der Schweiz. Im
Hinblick auf die bevorstehende Erneuerung der Handels-
vertrüge haben der Verband schweizer. Konsumvereine,
der schweizerische Gewerkschastsbund und der Schweizer
Arbeiterbund sich zu einem Initiativkomitee zusammen-
geschlossen, das die Bildung einer schweizerischen Liga
zur Verbilligung der Lebenshaltung anstrebt.

Die neue Liga soll sich nicht nur gegen die Lebens-
mittelzölle wenden, sondern gegen alle Zölle, die die Lebens-
Haltung verteuern und den Import erschweren. Es handelt
sich um die Schaffung einer dauernden Vereinigung.
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